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Bebauungsplan Nr. 1886 – Fuhsestraße Ost 
 
 
 

Geltungsbereich bisheriges Verfahren 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bisherige Drucksachen-Beschlüsse: 
 
0821/2020  Aufstellungsbeschluss 
 
15-2567-2020  Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
1661/2022  Auslegungsbeschluss 
 
 
 
 
 
 
 
 
          61.11/30.11.2022 
 

Stadtplanung: Nord 
 
Stadtteil: Leinhausen 
 
Geltungsbereich: 
 

Der Geltungsbereich befindet sich im 
Stadtbezirk Herrenhausen-Stöcken, 
Stadtteil Leinhausen, gelegen an der 
Fuhsestraße unmittelbar gegenüber 
dem Stöckener Friedhof. Er wird im 
Norden begrenzt durch die waldähnli-
che Aufpflanzung Ecke Fuhsestraße / 
Eichsfelder Straße (Grundstück Fuh-
sestr. 28); im Osten durch die Fläche 
des vorhandenen Ausbesserungswer-
kes Hannover Leinhausen der DB und 
den Betriebshof Leinhausen der 
ÜSTRA in Verlängerung bis zur Einbe-
cker Straße; im Süden durch die Einbe-
cker Straße und im Westen durch die 
Fuhsestraße (einschließlich deren 
westlichen Nebenanlage). 
 


